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Auf einen Blick

Leistungen der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) und der
Invalidenversicherung (IV), der Erwerbsersatzordnung (EO) inkl. Mutter-
schaftsentschadigung (MSE), Vaterschaftsentschadigung (VSE), Betreu-
ungsentschadigung (BUE) sowie Adoptionsentschadigung (AdopE), der
Erganzungsleistungen (EL), der Uberbriickungsleistungen (UL) und der
Familienzulagen (FamZ) kénnen nicht an Dritte abgetreten oder verpfandet
werden. Sie werden nur an die leistungsberechtigte Person ausbezahlt.

Unter bestimmten Voraussetzungen ist eine Drittauszahlung maoglich.
Diese Ausnahmefalle sind in diesem Merkblatt aufgefuhrt. Wenn in der
Folge von Leistungen die Rede ist, sind die oben genannten Leistungen
auch eingeschlossen.

Grundsatz: Auszahlung an leistungsberechtigte
Person

Laufende Leistungen und/oder Nachzahlungen der genannten Sozialver-
sicherungen werden grundsatzlich nur an die leistungsberechtigte Person
ausbezahlt und kénnen nicht an Dritte (beispielsweise durch Heimvertrag)
abgetreten oder verpfandet werden (sogenanntes Abtretungsverbot).

Ausnahme: Drittauszahlung von laufenden
Leistungen

Eine Drittauszahlung von laufenden Leistungen kann in Ausnahmefallen
erfolgen auf

e Antrag der leistungsberechtigten Person;

e Antrag eines Dritten zur zweckgemassen Rentenverwendung;

e Anordnung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehorde (KESB);

e Antrag des Beistands oder der Beistandin;

e richterliche Anweisung.



Drittauszahlung auf Antrag der
leistungsberechtigten Person

Wann darf eine Drittauszahlung erfolgen?

Leistungen koénnen ganz oder teilweise an eine von der leistungsberech-
tigten Person bezeichnete Drittperson oder Behorde ausbezahlt werden,
wenn die leistungsberechtigte Person dauernd auf Hilfe Dritter angewiesen
ist, weil sie ihre finanziellen Angelegenheiten nicht selber regeln kann und
keine Ausschlussgriinde vorliegen.

Wann darf keine Drittauszahlung erfolgen?

Falls eine leistungsberechtigte Person voribergehend oder Gber lédngere
Zeit nicht in der Lage ist, ihre Leistung in Empfang zu nehmen oder zu
verwalten, ist dies im Allgemeinen kein ausreichender Grund fur eine
Drittauszahlung. In einem solchen Fall kann die leistungsberechtigte
Person einer Drittperson eine Vollmacht erteilen. «Heimeintritt» oder
«Vereinfachung der Verwaltung/Administration» rechtfertigen ebenfalls
keine Drittauszahlung.

Kann die leistungsberechtigte Person den Antrag auf
Drittauszahlung widerrufen?

Ja, die leistungsberechtigte Person kann den Antrag auf Drittauszahlung
jederzeit widerrufen.

Drittauszahlung auf Antrag eines Dritten zur
zweckgemadssen Rentenverwendung

Wann kénnen Dritte die Auszahlung verlangen?

Leistungen kénnen ganz oder teilweise einer geeigneten Drittperson oder
Behorde ausbezahlt werden, wenn die leistungsberechtigte Person die
Leistungen nicht fur den eigenen Lebensunterhalt oder den Unterhalt der
Personen, fur die sie zu sorgen hat, verwendet und sie oder die Person, fir
die sie zu sorgen hat, deswegen ganz oder teilweise der Flrsorge zur Last
fallt. Eine Auszahlung von Familienzulagen an eine Drittperson ist auch
ohne Fursorgeabhangigkeit maglich.

Ist die Drittauszahlung ohne Zustimmung der
leistungsberechtigten Person méglich?

Ja, die Drittauszahlung ist in Fallen von Ziffer 4 auch ohne Zustimmung der
leistungsberechtigten Person maglich.



Diirfen Leistungen von Drittpersonen mit Forderungen
verrechnet werden?

Nein, Leistungen, die einer Drittperson oder einer Behérde ausbezahlt wur-
den, durfen von diesen nicht mit Forderungen gegendber der leistungs-
berechtigten Person verrechnet werden. Sie sind ausschliesslich fur den
Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Person sowie jener Personen,
fur die sie zu sorgen hat, zu verwenden.

Muss die Drittperson oder Behérde liber die
Verwendung der Leistungen Bericht erstatten?

Ja, die Drittperson oder die Behorde hat auf Verlangen Uber die Verwen-
dung der Leistungen Bericht zu erstatten und verpflichtet sich schriftlich,
die Meldepflicht gemass Leistungsverfligung gegentber der Ausgleichs-
kasse, der IV-Stelle, der EL-Stelle, der UL-Durchfiihrungsstelle und der
Familienausgleichskasse zu erfullen sowie allenfalls zu Unrecht bezogene
Leistungen zurickzuerstatten.

Drittauszahlung auf Anordnung der Kindes- und
Erwachsenenschutzbehorde (KESB)

Wann kann die KESB eine Drittauszahlung anordnen?

Im Rahmen von vorsorglichen Massnahmen kann die KESB schon vor Errich-
tung einer Beistandschaft besondere Anordnungen Uber die Auszahlung
einer Leistung treffen. Solche Anordnungen sind fir die Ausgleichskasse,
die IV-Stelle, die EL-Stelle, die UL-Durchfuihrungsstelle und die Familienaus-
gleichskasse verbindlich.

Drittauszahlung auf Antrag des Beistands oder der
Beistandin

Wann diirfen Leistungen an einen Beistand oder eine
Beistédndin ausgerichtet werden?

Der Beistand oder die Beistandin kann verlangen, dass die Leistungen an
ihn oder an sie oder an eine von ihm oder ihr bezeichnete Behérde aus-
bezahlt wird, sofern die KESB die Auszahlung der Leistung an ihn oder
sie angeordnet hat oder das Verflgungsrecht Uber die Rente durch einen
rechtmassigen Titel ausgewiesen ist.



Verfahren bei Drittauszahlung von laufenden
Leistungen

Gibt es fiir den Antrag auf Drittauszahlung von
laufenden Leistungen ein separates Formular?

Ja, die Drittauszahlung von laufenden Leistungen (Ziffern 1-9) ist mit
dem Formular 378.182 — Gesuch um Drittauszahlung von Leistungen der
AHV/IVIEO/EL/ULIFamZ geltend zu machen. Das Formular kénnen Sie
bei den Ausgleichskassen und ihren Zweigstellen oder Uber die Website
www.ahv-iv.ch beziehen.

Drittauszahlung auf richterliche Anweisung

Wann kann das Zivilgericht eine Drittauszahlung
anordnen?

Das Zivilgericht kann die Ausgleichskasse, die IV-Stelle, die EL-Stelle, die
UL-Durchfuihrungsstelle und die Familienausgleichskasse anweisen, eine
Leistung ganz oder teilweise an eine Drittperson auszuzahlen. Die Anwei-
sungen des Zivilrichters im Eheschutzverfahren oder im Scheidungsurteil
Uber die Auszahlung der Leistungen an den (Ex-) Ehegatten sind fur die
Ausgleichskasse verbindlich. Gleiches gilt fur die Renten der Eltern, welche
die Sorge fur ihr Kind vernachlassigen.

Ausnahme: Nachzahlung an bevorschussende Dritte
(Verrechnung)

Kann eine Nachzahlung an bevorschussende Dritte
ausgerichtet werden?

Der Arbeitgeber, eine Vorsorgeeinrichtung des Arbeitgebers, eine Firsor-
gestelle oder ein Privatversicherer kdnnen Vorschussleistungen erbringen.
Diese konnen sie zurlckfordern, wenn nachtraglich eine Leistung zuge-
sprochen wird.


https://www.ahv-iv.ch/p/318.182.d
https://www.ahv-iv.ch/p/318.182.d
https://www.ahv-iv.ch/de/Merkblätter-Formulare/Formulare/Allgemeine-Verwaltungsformulare

Wann darf eine Nachzahlung an bevorschussende
Dritte ausgerichtet werden?

Vorschussleistungen durfen verrechnet werden, wenn

e nachgewiesen wird, dass Vorschussleistungen erbracht worden sind,
und

e Dei freiwilligen Leistungen: die schriftliche Zustimmung der leistungs-
berechtigten Person oder ihres gesetzlichen Vertreters vorliegt oder

e bei vertraglichen oder gesetzlichen Leistungen: aus dem Vertrag oder
dem Gesetz ein eindeutiges Ruckforderungsrecht infolge Nachzahlung
der Rente abgeleitet werden kann.

In welchem Umfang wird eine Nachzahlung an
bevorschussende Dritte ausgerichtet?

Erbrachte Vorschussleistungen kénnen bis zum Betrag der fur die glei-
che Periode nachzuzahlenden Renten direkt zurlickerstattet werden. Bei
mehreren bevorschussenden Dritten ist die Nachzahlung in der Regel im
Verhaltnis zu den erbrachten Vorschussleistungen aufzuteilen.

Gibt es fur den Antrag auf Ausrichtung der
Nachzahlung an bevorschussende Dritte ein
separates Formular?

Ja, fur den Antrag auf Ausrichtung der Nachzahlung ist das Formular
318.183 — Verrechnung von Nachzahlungen der AHV/IV und EO zu ver-
wenden.

Mit diesem Formular kénnen nur Nachzahlungen der AHV/IV und der EO
(inkl. Mutterschafts-, Vaterschafts-, Betreuungs- und Adoptionsentschadi-
gung) verrechnet werden. Das Gesuch kann frihestens bei der Leistungs-
anmeldung und muss spatestens vor Erlass der Leistungsverfligung bei der
zustandigen Ausgleichskasse oder IV-Stelle eingereicht werden.


https://www.ahv-iv.ch/p/318.183.d

Betrag zur freien Verfiigung fiir Berechtigte, denen
die Leistung nicht selbst ausbezahlt wird

Wie hoch ist der Betrag zur freien Verfiigung?

Erfolgt die Auszahlung der Leistung an Dritte, so ist der leistungsberech-
tigten Person in der Regel ein angemessener Betrag fur Taschengeld, Aus-
lagen fur kleine Anschaffungen und Vergntgungen zur freien Verfiigung
zu stellen.

Der Betrag zur freien Verfligung gilt fur Beztigerinnen und Bezliger von:

e AHV/IV-Renten

e |V-Taggeldern

e Ergdnzungsleistungen

e Uberbruckungsleistungen

Der Betrag zur freien Verfigung gilt nicht fur Beztigerinnen und Bezliger
von:

e Erwerbsausfallentschadigungen (EO, MSE, VSE, BUE und AdopE)
e Familienzulagen

Wer ist bei Beschwerden gegen den Betrag zur freien
Verfiigung zustandig?

Beschwerden von

e |eistungsberechtigten Personen mit einer Beistandschaft sind an die
zustandige Erwachsenenschutzbehorde zu richten,

e leistungsberechtigten Personen, deren Leistung an eine Fursorge-
stelle ausbezahlt wird, sind an die zustandige Fursorgebehérde der
Gemeinde oder an die zustandige kantonale Aufsichtsinstanz zu rich-
ten.

Die Ausgleichskassen, die IV-Stellen, die EL-Stellen und die UL-Durchfih-
rungsstellen sind nicht fur Beschwerden im Zusammenhang mit dem
Betrag zur freien Verfligung zustandig.



Auskiinfte und weitere '
Informationen AHV". 1V

Dieses Merkblatt vermittelt nur eine Ubersicht. Fir die Beurteilung von
Einzelfallen sind ausschliesslich die gesetzlichen Bestimmungen mass-
gebend. Die Ausgleichskassen und ihre Zweigstellen, die IV-Stellen, die
EL-Stellen, die UL-Durchfuhrungsstellen und die Familienausgleichs-
kasse geben gerne Auskunft. Ein Verzeichnis aller Ausgleichskassen
finden Sie unter www.ahv-iv.ch.

Herausgegeben von der Informationsstelle AHV/IV in Zusammenarbeit
mit dem Bundesamt flr Sozialversicherungen.

Ausgabe November 2025. Auch auszugsweiser Abdruck ist nur mit
schriftlicher Einwilligung der Informationsstelle AHV/IV erlaubt.

Dieses Merkblatt kann bei den Ausgleichskassen und deren Zweig-
stellen sowie den IV-Stellen bezogen werden. Bestellnummer 3.05/d.

Es ist ebenfalls unter www.ahv-iv.ch verfugbar.
[EL;7: ] Weitere Informationen, Publikationen und Erklarvideos.
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https://www.ahv-iv.ch/de/Kontakte
https://ahv-iv.ch/r/ahvmb3

